
233 strafrechtlidie Verantwortlichkeit Jugendlicher

Im Strafrecht zu berücksichtigende ent
wicklungsbedingte Besonderheiten kön
nen u. a. sein:
— erhebliche soziale Integrations- und 

Kontaktschwierigkeiten, fehlerhaf
tes Selbstwerterleben einhergehend 
z. B. mit dem Bestreben, bestimmte 
Mißerfolge in der Schule, im Beruf 
oder in anderen Lebensbereichen 
durch falsche Aktivitäten auszuglei
chen,

— erhebliche Beeinflußbarkeit und 
Verführbarkeit infolge noch ungefe
stigter Persönlichkeitsbedingungen,

— noch vorhandene Persönlichkeitsdis
harmonien, z. B. in Form erheblicher 
Neigung zum Extremen, zu Opposi
tions- und Renommierhandlungen, 
zu konflikthafter Erlebnisverarbei
tung bzw. zu unüberlegt impulsiven 
Handlungsbereitschaften,

— sexuelle Halt- und Hemmungslosig
keit oder auffallende sexuelle Ge
hemmtheit, die tatsituativ in einem 
ungesteuerten Triebgeschehen zum 
Ausdruck kommen kann,

— erhebliche negative Gruppenabhän
gigkeit eines leicht beeinflußbaren 
Jugendlichen bzw. Streben nach An
erkennung in der Gruppe, die in po
sitiver Beziehung versagt bleibt.

Vor allem in Verbindung mit ungün
stigen Umwelt- und (oder) Persönlich
keitsbedingungen können derartige Er
scheinungen im individuellen Entwick
lungsprozeß eines Jugendlichen zu un
gefestigten Einstellungen und morali
schen Wertungen sowie zu unsicheren 
Motivationen und negativen Verhal
tensweisen führen. Sie sind jedoch nur 
dann strafrechtlich relevant, wenn sie 
in Zusammenhang mit einer Straftat 
stehen.

5. Bei der Schuldbewertung eines ju
gendlichen Straftäters sind gemäß 
Abs. 3 jene individuellen entwicklungs
bedingten Besonderheiten zu beachten, 
die Einfluß auf das schuldhafte Han
deln hatten. Unter diesen Voraussetzun
gen kann die Schuld des Jugendlichen 
weniger schwerwiegend sein (vgl. OGNJ 
1972/8, S. 239, OGNJ 1974/11, S. 338, 
OG-Urteil vom 7. 6. 1973/3 Zst 7/73, OG- 
Urteil vom 28. 7.1971/5 Ust 51/71). 
Haben die beispielhaft genannten nega
tiven Auswirkungen entwicklungsbe
dingter Besonderheiten es dem Jugend
lichen erschwert, sich gemäß den an ihn 
zu stellenden Anforderungen zu ent
scheiden, kann das zu Schuldminderung 
führen. Vor allem bei Jugendlichen, die 
erst am Anfang der jugendlichen Ent
wicklungsetappe stehen, können die 
Auswirkungen entwicklungsbedingter 
Besonderheiten schon auf Grund der 
Altersposition in stärkerem Maße ver
haltenswirksam werden.
Im übrigen hat die Schuldgraduierung 
unter den gleichen Voraussetzungen wie 
bei einem erwachsenen Täter an Hand 
aller objektiven und subjektiven Tat
umstände zu erfolgen (vgl. § 5), die je
doch hier durch individuelle Entwick
lungsbesonderheiten gefärbt bzw. mit
geprägt sein können.

6. Absatz 3 fordert, entwicklungsbe
dingte Besonderheiten entsprechend 
ihrer jeweiligen Ausprägung und Tat
bezogenheit im Einzelverfahren auch 
bei der Verwirklichung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit zu berück
sichtigen. Dies ist insbesondere auch 
bei der wirksamen differenzierten Aus
gestaltung von Bewährungsverurteilun
gen zu beachten (§ 33).

§ 6 6
Schuldfähigkeit

Die persönliche Voraussetzung für die strafrechtliche Verantwortlichkeit eines 
Jugendlichen (Schuldfähigkeit) ist in jedem Verfahren ausdrücklich festzustellen. 
Sie liegt vor, wenn der Jugendliche auf Grund des Entwicklungsstandes seiner 
Persönlichkeit fähig war, sich bei seiner Entscheidung zur Tat von den hierfür 
geltenden Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens leiten zu lassen.
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